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Rechtsprechung der 
sozialversicherungsrechtlichen Abteilung  

Jurisprudence de la Cour des assurances sociales 

Invalidenversicherung 
Assurance-invalidité 

KGE (Sozialversicherungsrechtliche Abteilung) vom 27. Februar 
2025 in Sachen X. c. IV-Stelle – S1 24 104 

Resterwerbsfähigkeit; Status 

- Gegenstand der Invalidenversicherung ist nicht der Gesundheitsschaden an sich, son-
dern seine wirtschaftliche Auswirkung. In diesem Sinne ist der Invaliditätsbegriff ein 
juristischer und kein medizinischer Begriff. Dennoch sind Verwaltung und Richter zur 
Bemessung des Invaliditätsgrades auf die Angaben von Ärzten angewiesen (E. 3.1). 

- Die für die Methodenwahl (Einkommensvergleich, gemischte Methode, Betätigungs-
vergleich) entscheidende Statusfrage, nämlich ob eine versicherte Person als ganztä-
gig oder zeitweilig erwerbstätig oder als nichterwerbstätig einzustufen ist, beurteilt sich 
danach, was die Person bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine 
gesundheitliche Beeinträchtigung bestünde (E. 5.1). 

Capacité résiduelle de travail ; statut 

- L’assurance invalidité ne porte pas sur l’atteinte à la santé en soi, mais sur ses 
conséquences économiques. En ce sens, la notion d’invalidité est une notion juridique 
et non médicale. Néanmoins, l’administration et les juges doivent s’appuyer sur les 
indications fournies par les médecins pour évaluer le degré d’invalidité (consid. 3.1). 

- Le choix de la méthode (comparaison des revenus, méthode mixte, méthode 
spécifique) est déterminé par la question du statut, à savoir si une personne assurée 
doit être classée comme exerçant une activité lucrative à temps plein ou partiel, ou 
comme n’exerçant pas d’activité lucrative. Cette question est évaluée en fonction de 
ce que ferait la personne dans des circonstances par ailleurs inchangées, si elle ne 
souffrait d’aucun problème de santé (consid. 5.1). 

 

Gekürzter Sachverhalt 

 

A.  Die 1967 geborene Beschwerdeführerin meldete sich am 11. Okto-
ber 2022 zur beruflichen Integration/Rente an. Sie litt seit ca. 2008 an 
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einer seronegativen rheumatoiden Arthritis, zudem an chronischen 
Nuchalgien und progredienten Zervikobrachialgien mit Kribbel-
paräshtesien beidseits, einer neu aufgetretenen Hemiparese links, 
langsam progredient, unklarer Ursache, persistierenden Rückfussbe-
schwerden USG/OSG links sowie an einem Asthma bronchiale. Der 
Hausarzt empfahl in seinem Bericht vom 11. März 2022, eine Teilzeit-
arbeitsstelle in einem geschützten Rahmen anzustreben.  

Die IV-Stelle holte verschiedene Berichte behandelnder Ärzte ein und 
legte das Dossier dem Regionalen Ärztlichen Dienst RAD zur Beurtei-
lung vor. Die RAD-Ärztin schlussfolgerte am 5. September 2023, die 
vernünftigerweise zumutbaren medizinischen Behandlungen seien 
durchgeführt worden. In der angestammten Tätigkeit bestehe allerspä-
testens seit Dezember 2020 eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit. Ab dem 
selben Zeitpunkt habe in einer angepassten Tätigkeit (vorwiegend sit-
zend, kurze Gehstrecken in Ebene und Stehen an Ort möglich, ebenso 
seltenes Heben von Gewichten von maximal 10kg, keine schweren Ar-
beiten, kein Gehen in unebenem Gelände, kein repetitives Treppenstei-
gen, keine Schlechtwetterexposition, keine höheren Anforderungen an 
die Handkraft oder Feinmotorik der Finger, keine repetitiven Handbe-
wegungen, keine andauernde Kopfvor- oder -rückneigung) eine 
100%ige Arbeitsfähigkeit bestanden, unterbrochen von einer vollen Ar-
beitsunfähigkeit vom 9. März bis zum 22. Juli 2022 und vom 29. März 
bis zum 11. Mai 2023. Die Situation der HWS habe sich derart verbes-
sert, dass keine Arbeitsunfähigkeit mehr gerechtfertigt sei. Die Fuss- 
und Handbeschwerden sowie die diskrete linksseitige Schwäche und 
die rheumatologische Situation, die bezüglich Schmerzen weiterhin 
nicht völlig im Griff sei, vermöchten entgegen der unbegründeten An-
sicht des Hausarztes keine Arbeitsunfähigkeit zu bewirken, sondern le-
diglich Einschränkungen in einer angepassten Tätigkeit. 

Am 4. März 2024 erliess die IV-Stelle einen Vorbescheid. In medizini-
scher Hinsicht wurde gestützt auf die RAD-Beurteilung an der bisherigen 
Einschätzung festgehalten. Hingegen wurde die Teilzeiterwerbstätig-
keit im Gesundheitsfall auf 50 % hinaufgesetzt, dies aufgrund einer 
Nachfrage bei der ehemaligen Arbeitgeberin. Damit ergab sich neu ein 
Invaliditätsgrad von 52 % für die Zeit vom 1. April bis zum 30. Au-
gust 2023. Die Beschwerdeführerin erhob am 3. April 2023 Einsprache. 

B.  Mit Verfügung vom 6. Juni 2024 bestätigte die IV-Stelle ihren Vor-
bescheid. 
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C.  Gegen die Verfügung wurde am 26. Juni 2024 bei der sozialversi-
cherungsrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Wallis Beschwerde 
erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der ange-
fochtenen Verfügung und die Zusprache einer vollen und unbefristeten 
Invalidenrente ab dem 1. April 2023. Eventualiter sei die Sache zur 
Neufestlegung des Invaliditätsgrades an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen. Sie machte geltend, die Beurteilung der IV widerspreche sämtli-
chen hinterlegten Arztberichten sowie den tatsächlichen 
Gegebenheiten. Die Sachverhaltsfeststellungen seien unvollständig 
und falsch. Wesentliche Beweismittel seien ausser Acht geblieben oder 
gar nicht erst abgenommen worden. Damit liege eine Verletzung der 
Untersuchungsmaxime und des rechtlichen Gehörs vor. Ihr Hausarzt 
habe wiederholt dargelegt, welche Auswirkungen die chronischen 
Krankheiten, unter denen sie leide, auf ihren Alltag und die Arbeitsfä-
higkeit hätten. Im Weiteren habe er – ebenfalls wiederholt – empfohlen 
eine internistisch-rheumatologische Beurteilung durch einen Spezialis-
ten einzuholen. Ungeachtet dessen und ohne eine versicherungsin-
terne oder – externe persönliche Untersuchung durchzuführen, sei die 
RAD-Ärztin zum Schluss gelangt, aus den Berichten des Hausarztes 
liessen sich keine neuen Erkenntnisse ableiten, vielmehr könne von ei-
ner Verbesserung der gesundheitlichen Situation ausgegangen wer-
den, ab Mai 2023 bestehe eine 100%ige Arbeitsfähigkeit auf dem 
ersten Arbeitsmarkt. Diese Verbesserung des Gesundheitszustandes 
sei durch nichts belegt. Es sei zudem völlig unklar, was für eine Tätig-
keit auf dem ersten Arbeitsmarkt ausgeübt werden könnte. Aufgrund 
der gesundheitlichen Einschränkungen und ihres Alters könne eine An-
stellung nicht mehr als realistisch bezeichnet werden. Auch unter die-
sem Gesichtspunkt müsse eine vorhandene Restarbeitsfähigkeit 
verneint werden. Zudem sei das Arbeitspensum bereits vor Jahren aus 
gesundheitlichen Gründen auf 50 % reduziert worden. Im Gesundheits-
fall würde sie 100 % arbeiten. Als Beweismittel wurde ein Bericht des 
Hausarztes vom 18. Juni 2024 eingereicht. Dieser machte darauf auf-
merksam, dass sich zunehmend psychische Probleme zeigten, die 
durch die massiven somatischen Beschwerden getriggert würden. Eine 
psychiatrisch-psychologische Behandlung sei in Planung. 

In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Juli 2024 hielt die IV-Stelle an ihrer 
Verfügung fest und beantragte die Abweisung der dagegen erhobenen 
Beschwerde.  
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Aus den Erwägungen 

 

2.2  Streitig und zu prüfen ist die Frage, ob die Invalidenversicherung 
nach umfassender Abklärung der Restarbeitsfähigkeit und richtiger 
Statusfestsetzung den Invaliditätsgrad korrekt ermittelt hat. 

3. 
3.1  Gegenstand der Invalidenversicherung ist nicht der Gesundheits-
schaden an sich, sondern seine wirtschaftliche Auswirkung. In diesem 
Sinne ist der Invaliditätsbegriff ein juristischer und kein medizinischer 
Begriff (BGE 102 V 166). Dennoch sind Verwaltung und Richter zur Be-
messung des Invaliditätsgrades auf die Angaben von Ärzten angewie-
sen. Deren Aufgabe ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen 
(Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in 
welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten der Versicherte ar-
beitsunfähig ist. Die ärztlichen Auskünfte bilden sodann eine wichtige 
Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen dem 
Versicherten noch zugemutet werden können (BGE 140 V 193 E. 3.2, 
125 V 261 E. 4, 115 V 134 E. 2).  

3.2  Aufgrund des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung haben 
Versicherungsträger und Sozialversicherungsrichter die Beweise frei, 
d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und 
pflichtgemäss zu würdigen. Für das Beschwerdeverfahren bedeutet 
dies, dass der Sozialversicherungsrichter alle Beweismittel, unabhän-
gig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu 
entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Be-
urteilung des streitigen Rechtsanspruches gestatten. Insbesondere 
darf er bei einander widersprechenden medizinischen Berichten den 
Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdi-
gen und die Gründe anzugeben, warum er auf die eine und nicht auf 
die andere medizinische These abstellt. Hinsichtlich des Beweiswerts 
eines Arztberichts ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Be-
lange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die 
geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten 
(Anamnese) abgeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen 
Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation 
einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet 
sind. Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten 
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persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (SVR 2009 IV 
Nr. 56 S. 174 E. 4.3.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bun-
desgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, Nr. 5 zu Art. 59). Ausschlaggebend 
für den Beweiswert ist grundsätzlich somit weder die Herkunft eines 
Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag 
gegebenen Stellungnahmen als Bericht oder Gutachten, sondern deren 
Inhalt (BGE 134 V 231 E. 5.1, 125 V 351 E. 3a mit Hinweisen; AHI 2001 
S. 113 E. 3a). Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen 
Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung 
strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur die geringsten 
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit versicherungsinterner 
ärztlicher Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzuneh-
men (BGE 135 V 465 E. 4.4; Bundesgerichtsurteil 9C_661/2019 vom 
26. Mai 2020 E. 4.2). 

4. 
4.1  Die IV-Stelle stützte sich für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit auf 
die Berichte ihrer RAD-Ärztin. Diese erstattete ihre Stellungnahmen in 
Kenntnis der sich im Dossier befindenden Berichte der behandelnden 
Ärzte und kam zum Schluss, es bestehe seit Juli 2022 (und damit vor 
Ablauf des Wartejahres) eine volle Arbeitsfähigkeit in einer leichten an-
gepassten Tätigkeit, die durch den operativen Eingriff und die Erho-
lungszeit vom 29. März bis zum 30. August 2023 unterbrochen werde. 

4.2  Die Beschwerdeführerin hingegen machte geltend, die Beurteilung 
der IV widerspreche sämtlichen hinterlegten Arztberichten sowie den 
tatsächlichen Gegebenheiten. Auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehe 
keine verwertbare Arbeitsfähigkeit. 

4.3  In den Akten befinden sich zahlreiche Arztberichte. Die behan-
delnde Rheumatologin teilte am 10. Januar 2023 mit, ca. im Jahr 2008 
sei durch den Hausarzt eine seronegative rheumatoide Arthritis diag-
nostiziert worden. Diese sei medikamentös zu wenig gut supprimiert, 
die Medikamente müssten umgestellt werden. Der Hausarzt schrieb am 
11. März 2023, die Patientin leide an verschiedenen, zum Teil schwe-
ren Erkrankungen. Die rheumatischen Beschwerden hätten bisher nicht 
suffizient eingestellt werden können. Neu sei eine Hemiparese links 
aufgetreten, die sich in neurologischer Abklärung befinde. Wegen der 
Nackenschmerzen sei am 21. März 2023 eine Operation geplant. Dazu 
persistierten Rückfussbeschwerden, die auch durch operative Eingriffe 
bisher nicht hätten behoben werden können. Zurzeit sei die Patientin 
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arbeitslos, ein Teilzeitpensum in einer geschützten Arbeitsstelle wäre 
zumutbar. Aus dem Verlaufsbericht der Rheumatologin über die Kon-
sultation vom 20. März 2023 ergab sich, dass die Patientin unter argen 
Schmerzen leide und die Medikamente umgestellt werden müssten. 
Anlässlich der Haushaltsabklärung vom 11. Juli 2023 berichtete die Be-
schwerdeführerin, seit der operativen Versteifung ihrer Halswirbelsäule 
gehe es ihr besser. Aber sie habe im ganzen Körper Schmerzen, vieles 
komme wahrscheinlich vom Rheuma. Feinmotorisch sei sie stark ein-
geschränkt. Dinge würden ihr einfach aus den Händen fallen. Im linken 
Bein habe sie nicht mehr viel Gefühl. Das verursache Gleichgewichts-
störungen, sie sei unsicher auf den Beinen. In der neurologischen Ab-
klärung sei festgestellt worden, dass die ganze linke Seite nicht mehr 
so gut sei. Es seien noch weitere Abklärungen geplant. Der Hausarzt 
berichtete am 26. August 2023 zuhanden der IV, leider bestünden noch 
immer viele «Baustellen». Glücklicherweise habe sich zumindest die 
Situation am Nacken nach der Operation etwas beruhigt. Die rheuma-
tischen Beschwerden hätten medikamentös nach wie vor nicht einge-
stellt werden können. Die Schmerzen im Bereich des OSG 
persistierten. Im September sei eine OSG-Arthroskopie geplant. Eben-
falls die Schwäche der linken Seite bestehe noch immer. Deren Genese 
sei auch nach mehreren neurologischen Abklärungen unklar. 

4.4  Zwischen dem Hausarzt der Beschwerdeführerin und der zustän-
digen RAD-Ärztin bestehen grundlegende Divergenzen bezüglich der 
Auswirkungen der gesundheitlichen Einschränkungen der Beschwer-
deführerin auf deren Restarbeitsfähigkeit. Die RAD-Ärztin monierte, der 
Hausarzt begründe die aus seiner Sicht bestehende Arbeitsunfähigkeit 
auf dem ersten Arbeitsmarkt ungenügend, bzw. es fehle jegliche Be-
gründung. Dies trifft nicht zu. Der Hausarzt hielt in seinen Berichten 
weitgehend zwar immer wieder dasselbe fest, aber er zeigte den Ge-
sundheitszustand seiner Patientin und seine Sicht der Auswirkungen 
auf die Arbeitsfähigkeit auf. Zudem reichte er Berichte der behandeln-
den Spezialärzte ein, aus denen jedoch keine Einschätzung der Rest-
arbeitsfähigkeit hervorgeht. Weder der Hausarzt noch die zuständige 
RAD-Ärztin verfügen über eine Facharztausbildung in Rheumatologie 
oder Neurologie. Der Hausarzt machte mehrmals auf die Notwendigkeit 
einer rheumatologischen Beurteilung aufmerksam. Eine solche wurde 
nie eingeholt. Im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung war 
eine reine Aktenbeurteilung der RAD-Ärztin in casu für die Beurteilung 
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der Restarbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin ungenügend (Bun-
desgerichtsurteil 9C_127/2021 vom 4. November 2021 E. 4.2.2). Es 
wäre Aufgabe der IV-Stelle gewesen, im Rahmen der ihr obliegenden 
Untersuchungspflicht entsprechende fachärztliche Einschätzungen 
einzuholen oder wenn nötig ein Gutachten erstellen zu lassen.  

Eine Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin rechtfertigt 
sich, da die ungenügende Abklärung einen streitigen Punkt betrifft, der 
im Verwaltungsverfahren vollständig ungeklärt blieb (BGE 137 V 210 
E. 4.4.1.4). Für das erkennende Gericht ist es nicht möglich, über die 
Restarbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin in einer optimal ange-
passten Tätigkeit mit dem im Sozialversicherungsrecht notwendigen 
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden. Die 
Beschwerde ist in dem Sinne gutzuheissen, als dass die Verfügung auf-
zuheben und die Sache zur Vornahme der notwendigen Abklärungen 
und zur Neubeurteilung an die IV-Stelle zurückzuweisen ist. 

5.  In einem weiteren Punkt bemängelte die Beschwerdeführerin, sie 
sei ausgehend von der gemischten Methode zu Unrecht zu 50 % als 
Hausfrau und zu 50 % erwerbstätig eingestuft worden. Die Reduktion 
des Arbeitspensums auf 50 % sei bereits vor Jahren erfolgt, da die 
gesundheitliche Situation sie dazu gezwungen habe und nicht, weil sie 
vermehrt im Haushalt habe tätig sein wollen. Im Gesundheitsfall wäre 
sie zu 100 % erwerbstätig. Zudem sei die Haushaltsabklärung 
angesichts ihrer Einschränkungen völlig unrealistisch und die 
Schadenminderungspflicht des Ehemannes, der 100 % erwerbstätig 
sei, zu hoch angesetzt. 

5.1  Die für die Methodenwahl (Einkommensvergleich, gemischte Me-
thode, Betätigungsvergleich) entscheidende Statusfrage, nämlich ob 
eine versicherte Person als ganztägig oder zeitweilig erwerbstätig oder 
als nichterwerbstätig einzustufen ist, beurteilt sich danach, was die Per-
son bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung bestünde. Entscheidend ist somit nicht, 
welches Ausmass der Erwerbstätigkeit der versicherten Person im Ge-
sundheitsfall zugemutet werden könnte, sondern in welchem Pensum 
sie hypothetisch erwerbstätig wäre. Für die hypothetische Annahme ei-
ner im Gesundheitsfall ausgeübten (Teil-) Erwerbstätigkeit ist der im 
Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden 
Wahrscheinlichkeit erforderlich. Die Beantwortung der Statusfrage er-
fordert mithin zwangsläufig eine hypothetische Beurteilung, die auch 
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die hypothetischen Willensentscheidungen der versicherten Person zu 
berücksichtigen hat. Diese Entscheidungen sind als innere Tatsachen 
einer direkten Beweisführung wesensmässig nicht zugänglich und 
müssen in der Regel aus äusseren Indizien erschlossen werden 
(vgl. BGE 144 I 28 E. 2.4; Bundesgerichtsurteil 8C_178/2021 vom 
11. Mai 2021 E. 3.2 mit Hinweisen). 

5.2  Anlässlich der Haushaltabklärung erklärte die Beschwerdeführerin, 
wenn sie nicht erkrankt wäre, würde sie noch in der Reinigung arbeiten. 
Gestützt auf den Bericht der Arbeitgeberin und den Auszug aus dem 
Individuellen Konto der AHV (a.a.O. S. 21) ging die IV-Stelle von einem 
50%-Pensum aus. Betrachtet man die in den Jahren 2012 bis 2014 er-
zielten Löhne der Beschwerdeführerin, dürfte deren Pensum mit dem 
im Sozialversicherungsrecht notwendigen Beweisgrad der überwiegen-
den Wahrscheinlichkeit eher bei 60 % gelegen haben. Im Jahr 2014 
verdiente sie CHF 30’188 für 1216h, im Jahr 2013 CHF 24’493 für 968h 
und im Jahr 2012 CHF 31’248. Die gearbeiteten Stunden für das Jahr 
2012 sind nicht bekannt. Zudem gab die Beschwerdeführerin anlässlich 
der Haushaltsabklärung an, ihre Kinder seien ausgezogen, was ein Hin-
weis darauf sein könnte, dass sie ihr Arbeitspensum im Gesundheitsfall 
tatsächlich weiter erhöht hätte. Auch in dieser Hinsicht wird die Be-
schwerdegegnerin weitere Abklärungen zu machen haben. 

5.3  Im Zusammenhang mit den Einschränkungen im Haushalt ist nicht 
die medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit ausschlaggebend, 
sondern wie sich der Gesundheitsschaden in der nichterwerblichen Be-
tätigung konkret auswirkt, was grundsätzlich durch die Abklärung an 
Ort und Stelle zu erheben ist (Bundesgerichtsurteil 9C_399/2016 vom 
18. Januar 2017 E. 4.7.1). Die von einer qualifizierten Person durchge-
führte Abklärung vor Ort (nach Massgabe des Art. 69 Abs. 2 IVV) stellt 
für gewöhnlich die geeignete und genügende Vorkehr zur Bestimmung 
der gesundheitlichen Einschränkung im Haushalt dar. Hinsichtlich des 
Beweiswerts der entsprechenden Berichterstattung ist wesentlich, dass 
sie durch eine qualifizierte Person erfolgt, die Kenntnis der örtlichen und 
räumlichen Verhältnisse sowie der aus den medizinischen Diagnosen 
sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen hat. Weiter 
sind die Angaben der versicherten Person zu berücksichtigen, wobei 
divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. 
Der Berichtstext muss schliesslich plausibel, begründet und angemes-
sen detailliert bezüglich der einzelnen Einschränkungen sein, sowie in 
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Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben ste-
hen. Das Gericht greift diesfalls in das Ermessen der Abklärungsperson 
nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen oder Anhalts-
punkte für die Unrichtigkeit der Abklärungsresultate (zum Beispiel in-
folge von Widersprüchlichkeiten) vorliegen. Das gebietet insbesondere 
der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher 
am konkreten Sachverhalt steht, als das im Beschwerdefall zuständige 
Gericht. 

Bei der Bemessung der Invalidität von im Haushalt tätigen Versicherten 
ist die Schadenminderungspflicht von erheblicher Relevanz. Nach der 
Rechtsprechung ist dabei vom Grundsatz auszugehen, dass einem 
Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Mass-
nahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen 
Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten 
hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie 
Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der 
Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen 
eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushalt-
arbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behin-
derung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel 
höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit 
einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen 
in Anspruch nehmen. 

Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen 
nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht 
mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung 
oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewie-
senermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismäs-
sige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei 
einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen 
geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise 
zu erwartende Unterstützung. Geht es um die Mitarbeit von Familien-
angehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familien-
gemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen 
zu erwarten wären. Dabei darf nach der Rechtsprechung unter dem Ti-
tel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haus-
haltstätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen 
Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei 
jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob 
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sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise 
Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt.  

Schliesslich vermag die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung 
zugrundeliegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehe-
gatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten 
Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder 
klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden 
können, an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftig-
ten Versicherten nichts zu ändern. Denn wie auch im Erwerbsbereich 
darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem 
ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig 
davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in 
Bezug auf den Haushaltsbereich davon auszugehen, was in der sozia-
len Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe 
rechtlich durchsetzbar ist (Urteil des Sozialversicherungsgerichts Zü-
rich IV.2021.00419 vom 14. April 2022 E.1.8; BGE 133 V 504 E. 4.2 mit 
Hinweisen). 

5.4  In casu führte die zuständige Abklärungsperson am 11. Juli 2023 
die Haushaltsabklärung an Ort und Stelle durch. Sie hatte dabei unter 
Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin geklagten Leiden 
und Behinderungen sowie der Familien- und der Wohnverhältnisse, der 
technischen Einrichtungen und der örtlichen Lage eine Einschränkung 
der Beschwerdeführerin von 39.99 % festgestellt und diese aufgrund 
der Schadenminderungspflicht des Ehemannes auf 4.1 % reduziert. 
Die Abklärungsperson stellte in ihrem Bericht fest, der Ehemann habe 
keine grossen Hobbies, sei gesund und habe keine Einschränkungen. 
Er beginne seine Arbeit morgens um 6 Uhr und sei um 15/15.15 Uhr 
wieder zu Hause. Die ihm zumutbare Mithilfe im Haushalt sei maximal. 

Weiter befasst sich der von der Abklärungsperson erstellte Bericht um-
fassend mit den einzelnen Haushaltsbereichen und deren prozentualer 
Gewichtung. Er umschreibt die zu verrichtenden Tätigkeiten sowie die 
an Ort und Stelle festgestellten Einschränkungen in diesen Bereichen. 
Die Beschwerdeführerin führte selbst aus, dass sie sich ihre Zeit und 
Arbeit so einteilen würde, dass sie die Belastungen aushalten könne, 
wozu sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht 
auch gehalten ist.  
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Der Abklärungsbericht ist weiter schlüssig und in nachvollziehbarer 
Weise begründet. Es sind vorliegend keine besonderen Umstände ge-
geben, welche den Abklärungsbericht als mangelhaft oder ungeeignet 
erscheinen liessen; vielmehr entspricht dieser den an ihn gestellten An-
forderungen, so dass für die Entscheidfindung darauf abgestellt werden 
kann. 

5.5  Bezüglich der Statusfrage ist die Beschwerde in dem Sinne gutzu-
heissen, als dass die Sache zu ergänzenden Abklärungen bezüglich 
der im Jahr 2012 geleisteten Arbeitsstunden und zum Pensum der Er-
werbstätigkeit der Beschwerdeführerin im Gesundheitsfall an die Be-
schwerdegegnerin zurückzuweisen ist. 

 


